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Amtliche Bekanntmachungen 

Änderungen zum 1. Juli 2014 

2.	 Individuelle Punktzahl bei Änderung des Tätigkeitsumfanges

Die §§ 8 Abs. (5), 9 Abs. (7) und § 11 werden ergänzt. 

§ 8 
Hausärztliches Vergütungsvolumen 

(1 - 4) ...

(5)	 Für die Ermittlung der Auszahlungspunktwerte wird je Arzt (LANR) eine nach der Punktzahlanforderung 
abgestaffelte Vergütung wie folgt vorgenommen: 
Von der individuellen Punktzahl des Abrechnungsquartals werden je Arzt 

a)	 bis zu 65 % der individuellen Punktzahl des Vergleichsquartals (Vorjahresquartal) mit dem re-
gionalen Punktwert vergütet,

b)	 über 65 % mit einem floatenden individuellen Punktwert vergütet, der sich gemäß nachstehender 
Berechnungsformel ergibt: 

	 Formel Punktwert b):

	 (GVFG - [LBVjQFG x 0,65 x fester PW]) x (LBindiv.VjQ x 0,35)
	 __________________________________________________
	 (LBFG aktuell - [LBVjQFG x 0,65]) x (LBaktuell indiv. - [LBindiv.VjQ x 0,65])

Die individuelle Punktzahl je Arzt (LANR) ist die individuell anerkannte Punktzahl im entsprechenden 
Vorjahresquartal. Vom 4. Quartal 2013 bis einschließlich 3. Quartal 2014 ist die individuell anerkann-
te Punktzahl des Vorjahresquartals mit dem Faktor 0,35363 zu multiplizieren und kaufmännisch ohne 
Nachkommastelle zu runden. Das individuelle Punktzahlvolumen wird bereinigt um die Leistungen ge-
mäß Abs. (3).

Die individuelle Punktzahl je Arzt (LANR) wird entsprechend dem Tätigkeitsumfang bzw. dem Versor-
gungsauftrag ermittelt.

Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Ärzten mit identischer Fachgruppenkontingentzuordnung ge-
mäß Abs. (4) werden die anerkannten individuellen Punktzahlen dieser Ärzte (LANR) im entsprechenden 
Vorjahresquartal, bereinigt um die Leistungen gemäß Abs. (3), addiert und als individuelle Punktzahl für 
diese Ärzte in der Betriebsstätte (BSNR) zusammengefasst. 

Für Ärzte, die in anderen KV-Bereichen zugelassen sind und für ihre Tätigkeit im Bereich der KVT eine 
Ermächtigung besitzen, berechnet sich der Grenzwert der individuellen Punktzahl aus der Leistungsan-
forderung des Abrechnungsquartals bis maximal zum Durchschnittswert der vergleichbaren niederge-
lassenen Fachgruppe.

Für Ärzte, die in anderen KV-Bereichen zugelassen sind und durch Gründung einer KV-übergreifenden 
Berufsausübungsgemeinschaft per Gesetz im Bereich der KVT tätig werden können, berechnet sich 
die individuelle Punktzahl aus der Leistungsbedarfsanforderung des Abrechnungsquartals. Die abge-
rechneten Leistungen werden zu 65 % mit dem regionalen Punktwert und die darüber hinausgehenden 
Leistungen mit dem floatenden Punktwert der Fachgruppe vergütet. Der sich berechnende Grenzwert 
darf den mittleren Fachgruppenwert nicht überschreiten.

Ärzte, die im Rahmen des Job-Sharings als Job-Sharing-Junior zugelassen oder angestellt sind, bekom-
men kein individuelles Punktzahlvolumen. Ihre Leistungsanforderungen des Vorjahresquartals werden 
zu dem IPV-Grenzwert des anstellenden Arztes (Job-Sharing-Senior) addiert. 

Auf die Leistungsanforderungen der Job-Sharing-Partner wird kein Kooperationszuschlag gewährt.
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Verzichtet ein zugelassener Arzt auf die Hälfte seiner Zulassung, erhält er den hälftigen Wert  
seines eigenen individuellen Punktzahlvolumens des Vorjahresquartals zuerkannt.

Bei der Ermittlung des Auszahlungspunktwertes gemäß Buchstabe b) ist sicherzustellen, dass minde-
stens ein Punktwert von 0,1 Ct. zur Auszahlung gelangt. Im Weiteren ist sicherzustellen, dass gemäß 
Buchstabe a) bis zu 65 % der individuellen Punktzahl des Vergleichsquartals (Vorjahresquartal) mit dem 
regionalen Punktwert vergütet wird. Die ggf. hierfür notwendigen Finanzmittel sind aus den Rückstel-
lungen gemäß Abs. (3) i) zur Verfügung zu stellen. 

§ 9 
Fachärztliches Vergütungsvolumen

(1 – 6) ...

(7)	 Für die Ermittlung der Auszahlungspunktwerte wird je Arzt (LANR) eine nach der Punktzahlanforderung 
abgestaffelte Vergütung wie folgt vorgenommen:

Von der individuellen Punktzahl des Abrechnungsquartals werden je Arzt 

a)	 bis zu 65 % der individuellen Punktzahl des Vergleichsquartals (Vorjahresquartal) mit dem regio-
nalen Punktwert vergütet,

b)	 über 65 % mit einem floatenden individuellen Punktwert vergütet, der sich gemäß nachstehender 
Berechnungsformel ergibt: 

	 Formel Punktwert b):

	 (GVFG - [LBVjQFG x 0,65 x fester PW]) x (LBindiv.VjQ x 0,35)
	 __________________________________________________
	 (LBFG aktuell - [LBVjQFG x 0,65]) x (LBaktuell indiv. - [LBindiv.VjQ x 0,65])

Die individuelle Punktzahl je Arzt (LANR) ist die individuell anerkannte Punktzahl im entsprechenden 
Vorjahresquartal. Vom 4. Quartal 2013 bis einschließlich 3. Quartal 2014 ist die individuell anerkann-
te Punktzahl des Vorjahresabrechnungsquartals mit dem Faktor 0,35363 zu multiplizieren und kauf-
männisch ohne Nachkommastelle zu runden. Das individuelle Punktzahlvolumen wird bereinigt um die  
Leistungen gemäß Absätze (3) bis (5). 

Die individuelle Punktzahl je Arzt (LANR) wird entsprechend dem Tätigkeitsumfang bzw. dem 
Versorgungsauftrag ermittelt.

Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Ärzten mit identischer Fachgruppenkontingentzuordnung ge-
mäß Abs. (4) werden die anerkannten individuellen Punktzahlen dieser Ärzte (LANR) im entsprechenden 
Vorjahresquartal, bereinigt um die Leistungen gemäß Abs. (3), addiert und als individuelle Punktzahl für 
diese Ärzte in der Betriebsstätte (BSNR) zusammengefasst.

Für Ärzte, die in anderen KV-Bereichen zugelassen sind und für ihre Tätigkeit im Bereich der KVT eine 
Ermächtigung besitzen, berechnet sich der Grenzwert der individuellen Punktzahl aus der Leistungsan-
forderung des Abrechnungsquartals bis maximal zum Durchschnittswert der vergleichbaren niederge-
lassenen Fachgruppe.

Für Ärzte, die in anderen KV-Bereichen zugelassen sind und durch Gründung einer KV-übergreifenden 
Berufsausübungsgemeinschaft per Gesetz im Bereich der KVT tätig werden können, berechnet sich 
die individuelle Punktzahl aus der Leistungsbedarfsanforderung des Abrechnungsquartals. Die abge-
rechneten Leistungen werden zu 65 % mit dem regionalen Punktwert und die darüber hinausgehenden 
Leistungen mit dem floatenden Punktwert der Fachgruppe vergütet. Der sich berechnende Grenzwert 
darf den mittleren Fachgruppenwert nicht überschreiten.

Ärzte, die im Rahmen des Job-Sharings als Job-Sharing-Junior zugelassen oder angestellt sind, bekom-
men kein individuelles Punktzahlvolumen. Ihre Leistungsanforderungen des Vorjahresquartals werden 
zu dem IPV-Grenzwert des anstellenden Arztes (Job-Sharing-Senior) addiert. Auf die Leistungsanforde-
rungen der Job-Sharing-Partner wird kein Kooperationszuschlag gewährt.
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Verzichtet ein zugelassener Arzt auf die Hälfte seiner Zulassung, erhält er den hälftigen Wert  
seines eigenen individuellen Punktzahlvolumens des Vorjahresquartals zuerkannt.

Bei der Ermittlung des Auszahlungspunktwertes gemäß Buchstabe b) ist sicherzustellen, dass minde-
stens ein Punktwert von 0,1 Ct. zur Auszahlung gelangt. Im Weiteren ist sicherzustellen, dass gemäß 
Buchstabe a) bis zu 65 % der individuellen Punktzahl des Vergleichsquartals (Vorjahresquartal) mit dem 
regionalen Punktwert vergütet wird. Die ggf. hierfür notwendigen Finanzmittel sind aus den Rückstel-
lungen gemäß Abs. (5) e) zur Verfügung zu stellen. 

§ 11 
Regelungen bei Neuaufnahme der vertragsärztlichen Tätigkeit/Übernahme einer Praxis 

(1)	 In den ersten 12 Quartalen nach Aufnahme der Praxistätigkeit erfolgt die Ermittlung der  individuellen 
Punktzahlen je Arzt auf der Basis der eigenen zur Abrechnung eingereichten Werte des abzurech-
nenden Quartals. Die Höhe der individuellen Punktzahlen je Arzt ist dabei auf die durchschnittlichen 
Punktzahlen der Fachgruppe oder die Punktzahlen von Praxen gleicher Versorgungsstruktur des ent-
sprechenden Vorjahresquartals begrenzt. Die Regelungen gelten entsprechend für die Aufnah-
me der Praxistätigkeit mit einem halben Versorgungsauftrag mit der Maßgabe, dass die Höhe 
der individuellen Punktzahl je Arzt dabei auf die hälftigen durchschnittlichen Punktzahlen der 
Fachgruppe oder die hälftigen Punktzahlen von Praxen gleicher Versorgungsstruktur des ent-
sprechenden Vorjahresquartals begrenzt ist. Die Vergütung der nach den Sätzen 1 und 2 bis 3 
ermittelten individuellen Punktzahlen je Arzt erfolgt entsprechend den Regelungen der §§ 8 Abs. (5) 
und 9 Abs. (7). Nach Ablauf von 12 Quartalen erfolgt die Berechnung und Vergütung der individuellen 
Punktzahlen nach den allgemein gültigen Regelungen dieses Honorarverteilungsmaßstabes.

(2)	 Übersteigen innerhalb der ersten 12 Quartale nach Aufnahme der Praxistätigkeit die eigenen indivi-
duellen Punktzahlen die durchschnittlichen Punktzahlen der Fachgruppe oder die Punktzahlen von 
Praxen gleicher Versorgungsstruktur des entsprechenden Vorjahresquartals, besteht die Möglichkeit 
eines Antrags nach den Regelungen des § 12. Satz 1 gilt entsprechend bei Aufnahme der Praxi-
stätigkeit mit einem halben Versorgungsauftrag, wenn die eigenen individuellen Punktzahlen 
die hälftigen durchschnittlichen Punktzahlen der Fachgruppe oder die hälftigen Punktzahlen 
von Praxen gleicher Versorgungsstruktur des entsprechenden Vorjahresquartals übersteigt.

(3)	 In allen Fällen der Übernahme eines Praxissitzes wird dem Praxisübernehmer von Amts wegen das 
individuelle Punktzahlvolumen des Praxisvorgängers übertragen. In allen Fällen der Übernahme 
des hälftigen Praxissitzes wird dem Praxisübernehmer das hälftige individuelle Punktzahl-
volumen des Praxisvorgängers übertragen. Die nachfolgenden Sätze gelten entsprechend. 
Soweit nach zwei Quartalen das entsprechende individuelle Punktzahlvolumen des Praxisvorgängers 
um mehr als 20 % unterschritten wird, gelten in den nachfolgenden Quartalen seine eigenen Werte 
des abzurechnenden Quartals zur Ermittlung des individuellen Punktzahlvolumens. Liegt das indivi
duelle Punktzahlvolumen des Praxisvorgängers unter dem durchschnittlichen Punktzahlvolumen der 
Fachgruppe oder dem Punktzahlvolumen von Praxen gleicher Versorgungsstruktur, gelten für den 
Praxisübernehmer die Absätze (1) und (2) entsprechend.

3.	 Zusammenlegung der Fachgruppenkontingente HNO und Phoniatrie und Pädaudiologie

Im § 9 Fachärztliches Vergütungsvolumen werden im Abs. (6) die Fachgruppentöpfe lfd. Nr. 5 - Fachärzte 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde - und die lfd. Nr. 27 - Fachärzte für Phoniatrie und Pädaudiologie - zu 
einem gemeinsamen Fachgruppenkontingent mit der lfd. Nr. 5 mit Wirkung ab 01. Juli 2014 zusammenge-
legt. 

lfd. Nr. Fachgruppe 
5 Fachärzte für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 

27 Fachärzte für Phoniatrie und Pädaudiologie

5 Fachärzte für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sowie Fachärzte für Phoniatrie und  
Pädaudiologie


